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Rubrik: Gerichtliche Urteile, Verfügungen und Vorladungen 
Unterrubrik: Weiterer Gerichtsentscheid 
Publikationsdatum: SHAB, KABZH - 03.09.2018 
Meldungsnummer: UV02-0000000023 
Kanton: ZH 

Meldestelle:  
Bezirksgericht Hinwil, Gerichtshausstrasse 12, 8340 Hinwil

Gerichtlicher Entscheid Alois Schneider gegen Ramiz Kurtovic

Klagende Partei:  
Alois Schneider 
Staatsbürger: Österreich 
Geburtsdatum: 08.10.1959 
Hassauerstr. 71 
6240 Rattenberg 
Land: Österreich 
Gesuchsteller 

Beklagte Partei:  
Ramiz Kurtovic 
Staatsbürger: Bosnien und Herzegowina 
Geburtsdatum: 03.09.1963 
Wetzikon 
Gesuchsgegner 
Rechtsöffnung 
Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid kann innert 10 
Tagen von der Zustellung an unter Beilage dieses Entscheids 
beim Obergericht des Kantons Zürich, Zivilkammer, Postfach, 
8021 Zürich, erklärt werden. In der Beschwerdeschrift sind 
die Anträge zu stellen und zu begründen. Eingaben und 
Beilagen sind in je einem Exemplar für das Gericht und für 
jede Gegenpartei einzureichen. 
Die gesetzlichen Fristenstillstände gelten nicht (Art. 145 Abs. 
2 ZPO). 
 
Geschäftsnummer: EB180138-E 
Entscheiddatum: 28.08.2018 

Gerichtliche Entscheidinstanz:  
Bezirksgericht Hinwil 

Anmeldestelle:  
Bezirksgericht Hinwil 
Gerichtshausstrasse 12  
8340 Hinwil 

Bemerkungen:  
Der Gesuchsteller wird darauf hingewiesen, dass der Ent-
scheid und die Akten bei der Bezirksgerichtskanzlei Hinwil, 
Postfach, 8340 Hinwil, eingesehen werden können.
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